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30 der Beila,gen zu den stenographischen P,rotokollen des Nationalrates X. GP. 

Bericht 
des Finanz- und Budgetausschusses 

über die Regierungsvorlage (12 der Beilagen): 
Bundesgesetz, mit dem die Abgabenexe
kutionsordnung neuerlich abgeändert wird 
(Dritte Novelle zur Abgabenexekutions-

ordnung). 

Das Erfordernis einer neuerlichen Novellie
rung des Bundesgesetzes ;om. 30. März 1?49, 
BGBL Nr. 104, über die Embrmgung und Siche
rung der öffentlichen Abgaben (Abgabenexeku
tionsordnung - AbgEO.) ist durch das In: 
krafttreten des Bundesgesetzes vom 28. JUni 
1961, BGBL Nr. 194, betreffend allgemeine Be
stimmungen und das Verfahren für die von den 
Abgabenbehörden de's Bundes verwalteten Ab
gaben:(Bundesabgabenordnung - BAO.) bedingt. 

Das Inkrafttreten der Bundesabgabenordm,mg 
machte zufolge der Grenzen des sachlichen An
wendungsbereiches dieses Bunde~ges'etzes und 
des gleichz,eitigen Auß.erkrafttr'etens der alten 
Abgabenverfahrensvorschriftlen die Schaffung 
von Landesabgabenordnungen erforderlich,. Diese 
sind in einzelnen Ländern bereits am 1. Jänner 
1963 in Wirksamkej,t getreten. Damit ,ergibt sich 
die Notwendigkeit, einige Bestimmungen der 
Ahgabenexekutionsordnung in ihrer geltend~n 
Fassung den angeführten neuen Rechtsvorschr~lf
ten des Bundes sowie der Länder auf dem Gebiet 
des Abgabenverfahrensrechtes anzupassen. 

Die Abgabenexekutionsordnung wurde auf 
Grund der dem Bund gemäß Artikel 11 Abs. 2 
des Bundes-V erfassungsge&etzes in d~r Fassung 

Dr. Hetzenauer 
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von 1929 :z.ustehenden Kompetenz zur soge
nannten Bedarfsgesetzgebung mit Wirkung für 
Bund, Länder und Gemeinden erlassen. Ihr An
wendungsbereich ist jedoch nur durch einen 
Hinweis ,auf den Anwendungsbereich des Ab
gabeneinhebungsges,etzes näher bezeichnet. 

Mit Rücksicht darauf, daß dem Abgabenein
hebungsgesetz durch die Bundesabgabenordnung 
für den Berei,ch des Bundes derogiert wurde und 
dieses somit nur noch im Bereich der Länder 
kraft landesgesetzlicher übergangsvorschriften 
bis zum Inkrafttreten der Landesabgabenord
nungen in Geltung steht, erweist es sich, not
wendig, den Anwendungsbereich der Abgaben
eXcekutionsordnung neu zu r,egeln. 

Darüber hinaus enthält die Regierungsvorlage 
insbesondere Vonch'riften über die Ersatzvor
nahme, den unmittelbaren Zwang und die Ver
wertung von Sachhaftung,en. 

Der Finanz- und Budgetausschuß hat die 
Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 20. Feber 
1963 beraten und nachdem außer dem Bericht
erstatter Abgeordneter Dr. Tu 11 sowie Bundes-
mini,ster für Finanzen Dr. K 1 aus das Wort er
griffen hatt:en, einstimmig angenommen. 

'Der Finanz- und Budg,etausschuß stellt somit 
den An t rag, der Nationalrat wolle dem von 
der Bundesr,egierung vorgelegten Gesetzentwurf 
(12 der Beilagen) die verfassungsmäßige Zu
stimmung erteilen. 

Wien, am 20. Feber 1963 

Dr. Migsm 
Obmann 
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